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Verwaltungskostensatzung des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Ostthüringen (ZRO) 

 
 
vom 14.01.2002 
veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger 6/2002 vom 11.02.2002, S. 472 
 
 
Die Verbandsversammlung des ZRO hat auf der Grundlage der Verbandssatzung des ZRO i.V.m. 
§ 20 ThürKGG und §§ 10, 11 Abs. 5 des ThürKAG folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Grundlage für die Erhebung von Verwaltungskosten des ZRO bilden das Thüringer Verwaltungs-
kostengesetz (ThürVwKostG) und die Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung (Thü-
rAllgVwKostO) mit dem jeweils gültigen Verwaltungskostenverzeichnis. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Thüringer Staatsanzeiger in Kraft. 
 


